AUF PAPIER MIT BRIEFKOPF AUSZUFÜLLEN


Autonome Provinz Bozen
ESF-Amt
Gerbergasse 69
39100 Bozen
ERSATZERKLÄRUNG IM SINNE DES D.P.R Nr. 445 vom 28. Dezember 2000

MEHRWERTSTEUERREGELUNG
Der/die Unterfertigte ____________________ geboren in ____________________ am  ____________________ wohnhaft in ____________________ Straße ____________________ in seiner Funktion als gesetzlicher Vertreter des Begünstigten ____________________ mit Rechtssitz in ____________________ Straße ____________________ Mwst.Nr. und/oder Steuernummer ____________________ 
Art des Dokuments zur Feststellung der Identität ____________________ Nr____________________ (eine Kopie wird beigelegt),
nimmt folgende steuerliche und zivilrechtliche Aspekte gemäß nationalem Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben, Punkt 5.1, zur Kenntnis:

1. Ist die Mehrwertsteuer absetzbar, kann sie nicht als förderfähige Ausgabe verbucht werden (laut Art. 11, Abs.2, Buchst. a) der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006), auch wenn der Begünstigte sie tatsächlich nicht zurückerhalten hat.
2. Ist die Mehrwertsteuer vom Begünstigten oder laut spezifischen nationalen Bestimmungen nicht absetzbar, kann sie nur als förderfähige Ausgabe gelten, wenn die nationalen Bestimmungen gänzlich mit der Richtlinie zur Mehrwertsteuer 2006/112/EU vereinbar sind.  

und auf eigene Verantwortung und in Kenntnis der Anwendung, im Falle unwahrer Erklärungen, der Sanktionen laut Art. 76 des DPR 445/2000 sowie der strafrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Sondergesetzen
ERKLÄRT
mit vorliegendem Schreiben 

dass die Mehrwertsteuer der eingereichten Ausgabenbelege zwecks Auszahlung des Beitrags
· ABSETZBAR (gänzlich absetzbar) ist.
· NICHT ABSETZBAR ist: bitte entsprechende rechtliche Bestimmung angeben, z.B. Gesetz, Artikel/ Absatz/Buchstabe: __________________________.
· TEILWEISE ABSETZBAR ist, da sowohl Tätigkeiten, die unter die ordentliche Mehrwertsteuerregelung fallen, als auch von der Mehrwerststeuer befreite Tätigkeiten durchgeführt werden (bitte den Prozentsatz der absetzbaren Mehrwertsteuer angeben): _________________________________.
Datum ________________
Unterschrift und Stempel 
Gesetzlicher Vertreter/in
Anlagen:

- Kopie eines gültigen Personalausweises

Kurze Datenschutzerklärung gemäß Art. 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen. 
E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC:  generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO - Data Protection Officer) sind folgende: 
E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.  
Die Daten stammen von Dritten und/oder wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Archive, Register, von öffentlichen Rechtsträgern geführte Verzeichnisse, Berufsverzeichnisse) erhoben.
Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Zusammenhang mit der Ausübung öffentlicher Gewalt oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß der im ausführlichen Informationsschreiben angegebenen Rechtsgrundlagen, verarbeitet. Die Daten werden so lange gespeichert, bis sie zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung und zur Erfüllung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. Für weitere Informationen auch in Bezug auf die Ausübung der im Sinne von Artikeln 15-22 der DSGVO Ihnen zustehenden Rechte, lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche durch den nachstehenden Hyperlink zugänglich ist 

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/downloads/Hinweis_Datenschutz_ESF.pdf
Nach Einsicht in die oben angeführte Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, erlaubt der/die Unterfertigte der Verwaltung, die personenbezogenen Daten, welche in der vorliegenden Erklärung enthalten sind, zu verarbeiten.
Datum ________________
Unterschrift und Stempel
Gesetzlicher Vertreter/in
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